
 

Abteilung II/1 
A-1011 Wien • Stubenring 1 • Tel.: +43 (01) 71100-2175 • Fax: +43 (01) 71100-93 2175 
E-Mail: roland.sauer@bmwa.gv.at • DVR 0037257 

- 

- 

w
w

w
.b

m
w

a
.g

v.
a

t

 
 
 
 
«Name» 
«Anrede» 
«Titel»«Vorname»«Nachname» 
«zH» 
«Straße» «ON» 
«Postleitzahl» «Ort» 
«Land» 
 
 
 Name/Durchwahl: 
 Mag. Sauer /2175 
  
 Geschäftszahl: 
 BMWA-433.001/5011-II/1/2004 
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Betreff: Legistik 

Entwurf eines BBG 2004, Bereich Arbeitsmarkt 

Aussendung in die Begutachtung 

 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit übermittelt den Entwurf eines 

Budgetbegleitgesetzes 2004 samt Erläuterungen mit dem Ersuchen, eine allfällige 

Stellungnahme bis spätestens 6. Oktober 2004 bekannt zu geben. Sollte bis zu 

diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme nicht eingelangt sein, wird angenommen, dass 

vom do. Standpunkt keine Einwendungen erhoben werden.  

 

Es wird ersucht, die Stellungnahme nach Möglichkeit elektronisch zu übermitteln und 

25 Exemplare dem Präsidium des Nationalrates zur Verfügung zu stellen.  

 

Beilagen   

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am  

Für den Bundesminister: 
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Elektronisch gefertigt. 
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E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das 
Sonderunterstützungsgesetz, das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das 
Arbeitsmarktservicegesetz und das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert 
werden (Budgetbegleitgesetz 2004) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel x+1 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG), BGBl. Nr. 315/1994, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 71/2003, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Z 6 lautet: 
 „6. sonstigen zur Verfügung gestellten Mitteln“ 

2. Im § 1 Abs. 2 Z 8 wird der Ausdruck „§ 48 Abs. 6“ durch den Ausdruck „§ 48 Abs. 5“ ersetzt. 

3. Im § 1 Abs. 2 Z 11 wird der Ausdruck „§ 6 Abs. 2“ durch den Ausdruck „§ 6 Abs. 1“ ersetzt. 

4. § 1 Abs. 2 Z 12 lautet: 
 „12. für Überweisungen an Träger der Pensionsversicherung gemäß § 6 Abs. 2 und“ 

5. Dem § 1 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Abgänge in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik sind vom Bund zu tragen.“ 

6. § 6 lautet: 
„§ 6. (1) Die Überweisungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 1 Abs. 2 Z 11 sind zum Ausgleich 

der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe zu leisten, in der in einem Kalenderjahr die Einnahmen 
gemäß § 1 Abs. 1 die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 11, übersteigen. 

(2) Das Arbeitsmarktservice hat in den Jahren 2005 und 2006 unter der Voraussetzung, dass § 44 
Abs. 1 Z 13 ASVG in der Fassung des Pensionsharmonisierungsgesetzes noch nicht anzuwenden ist, aus 
der Gebarung Arbeitsmarktpolitik je 228 000 000 € an die Pensionsversicherungsanstalt zur pauschalen 
Abgeltung der Aufwendungen für vorzeitige Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit zu überweisen. 

(3) Das Arbeitsmarktservice ist berechtigt, im Jahr 2005 bis zu 6 800 000 € und im Jahr 2006 bis zu 
20 100 000 € aus den für Zwecke der unternehmensbezogenen Arbeitsmarktförderung nicht verwendeten 
Mitteln für Leistungen gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 zu verwenden.“ 

(4) Das Arbeitsmarktservice hat ab dem Jahr 2007 aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik für Zwecke 
der unternehmensbezogenen Arbeitsmarktförderung einen 21 801 850 € nicht übersteigenden Betrag in 
jener Höhe, um den die erforderlichen Zahlungen den Bundesvoranschlag für diesen Zweck 
überschreiten, an den Bund zu überweisen.“ 
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8. § 7 lautet: 
„§ 7. (1) Der Bund bestreitet die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 11, vorschussweise. 

Dem Bund fließen die Einnahmen gemäß § 1 Abs. 1 zu. 
(2) Die Abgeltung der Personal- und Sachausgaben (§ 1 Abs. 2 Z 1) ist dem Arbeitsmarktservice 

vorschussweise in monatlichen Teilbeträgen jeweils in Höhe eines Zwölftels des entsprechenden 
bundesfinanzgesetzlichen Ansatzes jeweils bis zum Fünften des Monats zu überweisen. Am Ende eines 
Kalenderjahres hat das Arbeitsmarktservice dem Bund unverzüglich eine vorläufige Abrechnung der 
Personal- und Sachausgaben zu übermitteln, auf deren Grundlage der vorläufige Ausgleich der 
Verpflichtungen zwischen Bund und Arbeitsmarktservice zu erfolgen hat. 

(3) Die Ersatzleistungen des Bundes an das Arbeitsmarktservice gemäß § 1 Abs. 2 Z 8 sind so 
rechtzeitig anzuweisen, dass der zwischen dem Arbeitsmarktservice und dem jeweiligen Kreditgeber 
vereinbarte Tilgungsplan erfüllt werden kann. 

(4) Der Überweisungsbetrag gemäß § 1 Abs. 2 Z 11 ist am Ende eines Finanzjahres im Zuge der 
Erstellung des vorläufigen Bundesrechnungsabschlusses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu bemessen 
und sodann ist unverzüglich der Gebarungsausgleich durch Tätigung der Überweisungen durchzuführen. 
Die endgültige Abrechnung der Gebarung Arbeitsmarktpolitik hat auf Grund des 
Bundesrechnungsabschlusses zu erfolgen. Die Überweisungen sind so rechtzeitig zu leisten, dass sie nach 
dem Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, noch jenem Finanzjahr zugerechnet werden können, 
für die sie zu leisten sind.“ 

6. Dem § 10 wird folgender Abs. 26 angefügt: 
„(26) § 1 Abs. 1 Z 6, Abs. 2 Z 8, 11 und 12 und Abs. 4, § 6 und § 7 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.“ 

Artikel x+2 
Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

Das Sonderunterstützungsgesetz (SUG), BGBl. Nr. 642/1973, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 142/2000, wird wie folgt geändert: 

1. Artikel I § 1 Abs. 2 lautet: 
„(2) Bei der Beurteilung der Arbeitswilligkeit und der Zumutbarkeit einer Beschäftigung im Sinne 

des § 9 AlVG ist auf das Alter der Arbeitslosen, auf die noch zu erwartende Dauer der Berufstätigkeit, auf 
die allfällige Notwendigkeit zu übersiedeln oder zu pendeln sowie auf die Dauer einer allfälligen 
Arbeitsmarktausbildung Bedacht zu nehmen.“ 

2. Artikel I § 4 erhält die Absatzbezeichnung (1); folgender Abs.2 wird eingefügt: 
„(2) Waren jedoch die Voraussetzungen für den Anspruch auf Sonderunterstützung bereits ab einem 

Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag erfüllt und hat der Anspruch während dieses Samstages, 
Sonntages oder gesetzlichen Feiertages nicht gemäß § 2 geruht, so gebührt die Sonderunterstützung 
rückwirkend ab dem betreffenden Samstag, Sonntag bzw. gesetzlichen Feiertag, sofern der Anspruch am 
darauffolgenden Werktag geltend gemacht worden ist.“ 

3. Im Artikel I § 5 Abs. 5 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 
„Dabei ist § 617 ASVG anzuwenden.“ 

4, In Artikel I § 7 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck „7,25“ durch den Ausdruck „7,4“ ersetzt., 

5. In Artikel 1 § 7 Abs. 1 Z 1, § 8, § 9, § 10 Abs. 1, § 11 und § 12 Abs. 1 und 2 wird der Ausdruck 
„Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues“ jeweils durch den Ausdruck „Versicherungsanstalt 
für Eisenbahnen und Bergbau“ ersetzt. 

6. Artikel I § 7 Abs. 3 lautet: 
„(3) Der Krankenversicherungsbeitrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist von der Sonderunterstützung 

einzubehalten. Dies gilt jedoch nicht für Ansprüche gemäß Art. IV Abs. 3. Das Ausmaß des 
einbehaltenen Beitrages beträgt bei Bezügen, die vor dem Jahr 2004 angefallen sind, im Jahr 2005 
4,25 vH und im Jahr 2006 und im Jahr 2007 4,75 vH. Bei Bezügen, die im Jahr 2004 angefallen sind, 
beträgt das Ausmaß des Beitrages im Jahr 2005 3,75 vH, im Jahr 2006 4,25 vH und im Jahr 2007 
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4,75 vH. Bei Bezügen, die im Jahr 2005 oder später anfallen, beträgt der Beitrag in den Jahren 2005 und 
2006 4,25 vH und im Jahr 2007 4,75 vH. Ab dem Jahr 2008 ist der Krankenversicherungsbeitrag gemäß 
Abs. 1 Z 2 in einem Ausmaß, das dem jeweils aktuellen Krankenversicherungsbeitrag für Bezieher einer 
Pension nach dem ASVG (§ 8 Abs. 1 Z 1 ASVG in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Z 1 ASVG) entspricht, 
von der Sonderunterstützung einzubehalten.“ 

7. Artikel I § 13 lautet: 
„§ 13. Die §§ 8, 9, 10, 11, 12, 21a und 22 Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 sind 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes die Sonderunterstützung tritt. Bei 
der Anrechnung von Einkommen aus einer vorübergehenden Beschäftigung sind Sonderzahlungen von 
der Anrechnung ausgenommen.“ 

8. Artikel V wird folgender Abs. 17 angefügt: 
„(17) Die §§ 1 Abs. 2, 4, 5 Abs. 5, 7 Abs. 1 Z 1, 8, 9, 10 Abs. 1, 11, 12 Abs. 1 und 2 und 13 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.“ 

Artikel x+3 

Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 28/2004, wird wie folgt geändert: 

1. § 18 Abs. 3 lautet: 
„(3) Für Ausländer, die 

 1. von ihrem ausländischen Arbeitgeber im Rahmen eines Joint Venture und auf der Grundlage 
eines betrieblichen Schulungsprogramms nicht länger als sechs Monate zur betrieblichen 
Einschulung in einen Betrieb mit Betriebssitz im Bundesgebiet oder 

 2. im Rahmen eines international tätigen Konzerns auf Basis eines qualifizierten konzerninternen 
Aus- und Weiterbildungsprogramms von einem ausländischen Konzernunternehmen nicht länger 
als 50 Wochen in das Headquarter im Bundesgebiet 

entsandt werden, ist keine Entsendebewilligung oder Beschäftigungsbewilligung erforderlich. Die 
Schulungs- bzw. Aus- und Weiterbildungsmaßnahme ist spätestens zwei Wochen vor Beginn vom 
Inhaber des inländischen Schulungsbetriebes (Z 1) bzw. vom Headquarter (Z 2) der zuständigen 
regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice unter Nachweis des Joint Venture-Vertrages und des 
Schulungsprogramms bzw. des Aus- und Weiterbildungsprogramms, in dem Zielsetzungen, Maßnahmen 
und Dauer der Schulung bzw. Ausbildung angegeben sind, anzuzeigen. Die regionale Geschäftsstelle hat 
binnen zwei Wochen eine Anzeigebestätigung auszustellen. Die Einschulung bzw. Aus- und 
Weiterbildung darf erst nach Vorliegen der Anzeigebestätigung begonnen werden.“ 

2. Dem § 34 wird folgender Abs. 27 angefügt: 
„(27) § 18 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 tritt mit 1. Jänner 2005 

in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 31. Dezember 2004 ereignen.“ 

Artikel x+4 
Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Das Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG), BGBl. Nr. 313/1994, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 77/2004, wird wie folgt geändert: 

1.Im § 35 Abs. 3 entfällt der Ausdruck „im Jahr 2004“. 

2. § 35 Abs. 4 entfällt. 

3. § 48 lautet: 
§ 48. (1) Das Arbeitsmarktservice darf über Beschluss des Verwaltungsrates mit Zustimmung des 

Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
Kredite aufnehmen, wenn die Sicherung der Aufwendungen gemäß § 41 Abs. 1 kurzfristig und 
vorübergehend die Zuführung zusätzlicher Mittel erfordert. 
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(2) Kredite gemäß Abs. 1 sind jährlich spätestens anläßlich der vorläufigen Abrechnung gemäß § 7 
Abs. 2 des Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes zu tilgen. 

(3) Das Arbeitsmarktservice hat sich bei Kreditaufnahmen gemäß Abs. 1 der 
Bundesfinanzierungsagentur zu bedienen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, Haftungen des Bundes für gemäß Abs. 1 
aufgenommene Kredite nach Maßgabe des jeweils geltenden Bundesfinanzgesetzes zu übernehmen. 

(5) Die durch Kreditaufnahme entstehenden Kosten, wie Zinsen, Kreditvertrags- und 
Kontoführungsgebühren und sonstige Spesen sowie die Tilgung sind dem Arbeitsmarktservice vom Bund 
zu Lasten der Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 Abs. 2 Z 8 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes) zu ersetzen. 

4. Im § 49 Abs.  2 wird der Ausdruck „§ 48 Abs. 1 Z 1“ durch den Ausdruck „§ 48 Abs. 1“ und der 
Ausdruck „§ 48 Abs. 6“ durch den Ausdruck „§ 48 Abs. 5“ ersetzt. 

5. Dem § 78 wird folgender Abs. 17 angefügt: 
„(17) § 35, § 48 und § 49 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit 

1. Jänner 2005 in Kraft.“ 

Artikel x+5 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 77/2004, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 3 Abs. 3 und im § 43a Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck „§ 44 Abs. 6 lit. b“ durch den Ausdruck „§ 44 
Abs. 6 lit. c“ ersetzt. 

2. Im § 40 Abs. 2 wird der Ausdruck „Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues“ durch den 
Ausdruck„Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau“ ersetzt. 

3. § 42 Abs. 1 und 2 lautet: 
„§ 42. (1) Die Aufwendungen der Träger der Krankenversicherung für an Leistungsbezieher nach 

diesem Bundesgesetz zu erbringende Leistungen sind durch einen Krankenversicherungsbeitrag in der 
Höhe von 7,4 vH der bezogenen Leistung abzugelten. 

(2) Überdies sind die Aufwendungen der Träger der Krankenversicherung für an Leistungsbezieher 
nach diesem Bundesgesetz zu erbringende Leistungen für Krankengeld vom 4. bis 56. Krankenstandstag 
pro Krankenstandsfall abzugelten. Die Abgeltung hat monatlich gemeinsam mit dem 
Krankenversicherungsbeitrag auf der Grundlage der Anzahl der entsprechenden Krankenstandstage und 
der durchschnittlichen Höhe der Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres in der Höhe eines 
Zwölftels der entsprechenden Jahresaufwendungen zu erfolgen. Nach Vorliegen der Anzahl der 
entsprechenden Krankenstandstage und der durchschnittlichen Höhe der Leistungen des jeweiligen 
Vorjahres ist der Differenzbetrag zwischen geleisteter und auf Grund der Jahresdaten ermittelter Höhe der 
Abgeltung im zweiten Quartal des laufenden Jahres auszugleichen.“ 

4. Dem § 79 wird folgender Abs. 79 angefügt: 
„(79) Die §§ 3 Abs. 3, 40 Abs. 2, § 42 Abs. 1 und 2 und 43a Abs. 1 Z 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.“ 

222/ME XXII. GP - Entwurf elektronisch übermittelt6 von 21

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



1 von 15 

C:\Windows\System32\Fabasoft\DOCDIR\{Services}\W3WP\msh.tmp 

Vorblatt 
Probleme: 
Die Arbeitsmarktsituation erfordert weiterhin einen intensiven Einsatz der Mittel und Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik. Die Rahmenbedingungen für die Ansiedelung von Headquarters 
internationaler Konzerne sind zu optimieren. 
Ziele: 
Absicherung der finanziellen Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik auf dem Niveau des Jahres 2004. 
Die Rahmenbedingungen für die Ansiedelung von Headquarters internationaler Konzerne sollen noch 
weiter verbessert werden. 
Inhalt: 
Strukturierung der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zur Absicherung der aktiven AMP i.V.m. der 
Kostenzuordnung hinsichtlich vorzeitiger Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit. Die Entsendung von 
qualifizierten Arbeitskräften zur Aus- und Weiterbildung innerhalb internationaler Konzerne soll 
erleichtert werden. 
Alternativen: 
Keine. 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Eine positive Beschäftigungswirkung ist zu erwarten. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die vorgesehenen Regelungen berücksichtigen das auf die betroffenen Materien anwendbare Recht der 
Europäischen Union. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
Heranziehung von bestehenden Rücklagen der Arbeitsmarktförderung zur Niveauerhaltung der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik. Kostenabdeckung der Arbeitsmarktentlastung durch die PV im Rahmen der 
vorzeitigen Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit und Harmonisierung des KV-Beitragssatzes für SUG-
Bezieher. Erleichterung der Entsendung von qualifizierten Arbeitskräften zur Aus- und Weiterbildung 
innerhalb internationaler Konzerne. Kostenwahrheit bei der Finanzierung der Krankenversicherung für 
Arbeitslose. 
Kompetenzgrundlage: 
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. 1 
Z 11 B-VG („Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Artikel 12 fällt; Sozial- und 
Vertragsversicherungswesen“). 

Besonderer Teil 
Zu Art. x+1 (§§ 1, 6, 7 und 10 AMPFG) und Art. x+4 (§§ 48 und 49 AMSG): 
Die Änderungen sollen eine flexiblere Heranziehung von Mitteln zur Finanzierung der Aufgaben der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik ermöglichen. Die vorgesehenen Rücklagenentnahmen (zB aus der 
unternehmensbezogenen Arbeitsmarktförderung gemäß § 6 Abs. 3 AMPFG und die Verschiebung der 
Dotierung neuer Mittel für die unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung gemäß § 6 Abs. 4 AMPFG) 
stellen sicher, dass bestehende Reserven der Gebarung AMP unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der 
Haushaltsdisziplin und der Hintanhaltung von Abgangssteigerungen prioritär herangezogen werden und 
damit dem AMS ein unveränderter Interventionsspielraum in der Arbeitsmarktpolitik eingeräumt wird. 
Die neu gefasste Z 6 im § 1 Abs. 1 AMPFG bildet einen Auffangtatbestand für sämtliche nicht 
bundesgesetzlich festgelegte Leistungen an die Gebarung Arbeitsmarktpolitik wie zB finanzielle 
Beteiligungen eines Landes an JASG-Programmen. Der bisher zum Ausgleich der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik vorgesehene Beitrag des Arbeitsmarktservice, der erforderlichenfalls auch durch 
Kreditaufnahme gemäß § 48 Abs. 1 Z 1 AMSG in der geltenden Fassung finanziert werden musste, soll 
künftig im Rahmen allfälliger Budgetbegleitgesetze vor dem Hintergrund der Haushaltsleitlinien des 
Gesamthaushaltes festgelegt werden. 
Die im § 1 Abs. 4 AMPFG vorgeschlagene Abgangsdeckung durch den allgemeinen Haushalt soll 
Spielraum für weitere Lohnnebenkostensenkungen bei späteren Überschüssen in der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik schaffen. Durch die Neuregelung entfällt die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme 
durch das Arbeitsmarktservice für den übertragenen Wirkungsbereich. Daher sind die einschlägigen 
Regelungen im AMSG entsprechend anzupassen. Eine Kreditaufnahme durch das Arbeitsmarktservice, 
die ohnedies nur unter der Voraussetzung erfolgen darf, dass ein entsprechender Beschluss des 
Verwaltungsrates und die Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit sowie des 
Bundesministers für Finanzen vorliegen, soll nur mehr zur kurzfristigen Finanzierung der in eigenem 
Namen und auf eigene Rechnung des Arbeitsmarktservice zu bestreitenden Personal- und Sachausgaben 
(eigener Wirkungsbereich) des Arbeitsmarktservice möglich sein. 
Im Sinne der Kostenwahrheit übernimmt die Gebarung Arbeitsmarktpolitik wie in den vergangenen 
Jahren den Aufwand für die vorzeitigen Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit in dem Umfang, in dem eine 
Arbeitsmarktentlastung bzw. eine Belastung der PV stattfindet. Diese Kostentragung hat allerdings die 
beabsichtigte Umstellung des PV-Systems (Harmonisierung) und die damit verbundene Ersetzung von 
Ersatz- durch Beitragszeiten zu berücksichtigen, um eine ungerechtfertigte Doppelbelastung der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu vermeiden. Im Zuge der Harmonisierung der Pensionssysteme ist 
vorgesehen, an Stelle von - der Finanzierung von Ersatzzeiten dienenden - Beiträgen auf Basis der 
ausbezahlten Leistungen - der Finanzierung von Beitragszeiten dienende - Beiträge auf Basis der 
Bemessungsgrundlage für Arbeitslosengeld (70 %) bzw. Notstandshilfe (92 % von 70 %) für von der 
Harmonisierung erfasste Personen zu zahlen. Auf Grund der höheren Beitragsleistungen entfällt die 
Notwendigkeit zusätzlicher Überweisungen an die PVA. Die vorgeschlagenen Regelungen des § 6 Abs. 2 
stellen eine Vorsorge für den Fall dar, dass die Pensionsharmonisierung in den nächsten beiden Jahren 
nicht in Kraft tritt. Ein Überweisungsbetrag soll nur zu leisten sein, so lange noch keine Beitragszeiten zu 
finanzieren sind. 
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Die übrigen Änderungen ergeben sich nur aus der Notwendigkeit der Anpassung von 
Absatzbezeichnungen, Zitierungen und Verweisungen und haben keine inhaltlichen Auswirkungen. 
Zu Art. x+2 Z 1, 2 und 6 (§§ 1 Abs. 2, 4 Abs. 2 und 13 SUG): 
Die Änderungen dienen der Berücksichtigung der mit 1. Jänner 2005 in Kraft tretenden sowie der übrigen 
seit der letzten Novellierung des SUG eingetretenen Änderungen der verwiesenen Bestimmungen des 
AlVG und damit der Klarstellung. 
Zu Art. x+2 Z 3 (§ 5 Abs. 5 SUG): 
Durch die vorgeschlagene Änderung soll gewährleistet werden, dass die Anpassung der 
Sonderunterstützung in den nächsten Jahren analog zu den Regelungen des ASVG erfolgt. 
Zu Art. x+2 Z 4 (§§ 7 Abs. 1, 8, 9, 10, 11 und 12 SUG): 
Diese Regelungen enthalten lediglich eine Anpassung an die neue Bezeichnung des Versicherungsträgers 
ab 2005. Weiters erfolgt eine Gleichziehung der Krankenversicherungsbeiträge an die Leistungsbezieher 
nach dem AlVG. 
Zu Art. x+2 Z 5 (§ 7 Abs. 3 SUG): 
Mit dieser Bestimmung erfolgt die Gleichstellung von Beziehern von Sonderunterstützung mit 
Pensionisten nach dem ASVG hinsichtlich des von Leistungsbeziehern zu tragenden Anteils am KV-
Beitragssatz. Analog zu den Regelungen im ASVG erfolgt diese Anpassung stufenweise je nach 
Zuerkennungsjahr. 
Zu Art. x+3 Z 1 und 2 (§ 18 Abs. 3 AuslBG): 
Ziel der vorgeschlagenen Regelung ist, die Rahmenbedingungen für die Ansiedelung von Headquarters 
internationaler Konzerne noch weiter zu verbessern. Dementsprechend sollen neben den bereits 
bestehenden Ausnahme- und Sonderregelungen für die Zulassung besonderer Führungskräfte (Top-
Manager), internationaler Forscher und qualifizierter Schlüsselkräfte(§ 1 Abs.2 lit. f; § 12) und ergänzend 
zur bereits bestehenden Möglichkeit der bewilligungsfreien Einschulung von Arbeitskräften im Rahmen 
von Joint Ventures auch die Entsendung von qualifizierten Arbeitskräften zur Aus- und Weiterbildung 
innerhalb internationaler Konzerne erleichtert werden. Qualifizierte Mitarbeiter der einzelnen 
Konzernunternehmen sollen künftig bis zu 50 Wochen bewilligungsfrei zur Aus- und Weiterbildung in 
das Headquarter entsandt werden können. Die Ausbildungsmaßnahme ist dem Arbeitsmarktservice 
lediglich anzuzeigen und wird von diesem bei Nachweis eines entsprechenden Ausbildungsprogramms 
bestätigt. International tätige Konzerne im Sinne dieser Regelung sind zu wirtschaftlichen Zwecken 
zusammengefasste selbständige Unternehmen mit dem Headquarter (der Konzernzentrale) in Österreich 
und Standorten in mindestens zwei weiteren Ländern. 
 
Zu Art. x+4 (§ 35 AMSG): 
Durch die vorgeschlagene Änderung sollen (wie bisher) die im Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
vorgesehenen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen angewendet werden, jedoch erfolgt die 
Abgeltung der Aufwendungen der Krankenversicherungsträger (Sach- und Geldleistungen) durch einen 
Krankenversicherungsbeitrag in der Höhe von 18,2 vH.  
Zu Art. x+5 Z 1 (§§ 3 Abs. 3 und 43a Abs. 1 Z 2 AlVG): 
Diese Änderung dient nur der Klarstellung, dass ungeachtet der Einfügung einer neuen Litera im § 44 
Abs. 6 ASVG weiterhin dieselbe inhaltliche Bestimmung im ASVG als verwiesene 
Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist. Auf Grund der Pauschalierung der Beitragsabgeltung zur KV in 
den Jahren 2002 bis 2004 war diese Bestimmung nicht anzuwenden. Die nunmehrige Klarstellung kann 
daher mit 1. Jänner 2005 in Kraft treten. Die im ASVG (§ 44 Abs. 6) eingeschobene lit. b bezieht sich nur 
auf Zivildienstleistende, während die früher in lit. b geregelte subsidiäre Bemessungsgrundlage nun in 
lit. c zu finden ist. 
Zu Art. x+5 Z 2 (§ 40 Abs. 2 AlVG): 
Diese Änderung berücksichtigt die neue Bezeichnung des Versicherungsträgers ab 2005. 
Zu Art. x+5 Z 3 (§ 42 Abs. 1 und 2 AlVG): 
Da der Krankenversicherungsbeitrag für Arbeiter und Angestellte (Dienstgeber- und Dienstnehmeranteil) 
einschließlich des Ergänzungsbeitrages zur Finanzierung unfallbedingter Leistungen der 
Krankenversicherung insgesamt 7,4 % beträgt, soll auch der Krankenversicherungsbeitrag für Arbeitslose 
in dieser Höhe festgelegt werden. 
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Die Abgeltung des Aufwandes für Krankengeld an die Krankenkassen soll in Anlehnung an die 
Entgeltfortzahlung bei Beschäftigten vorgesehen werden. Diese erfolgt im Regelfall für sechs Wochen 
zur Gänze und vier weitere Wochen zur Hälfte. Dem entsprechend sollen daher die 
Krankengeldaufwendungen für Arbeitslose für eine Dauer von acht Wochen pro Krankenstandsfall 
getragen werden (drei Tage Weiterzahlung der Leistung aus der Arbeitslosenversicherung und für die 
restlichen Tage Abgeltung der Aufwendungen für das in Höhe der AlV-Leistung gezahlte Krankengeld). 
Das vorgeschlagene Modell verbindet den Vorteil einer Berücksichtigung des tatsächlichen Aufwandes 
mit dem Vorteil einer einfachen und unbürokratischen Abwicklung. Die abzugeltenden Aufwendungen 
sollen gemeinsam mit den Krankenversicherungsbeiträgen nach der bewährten, gemäß den §§ 2 und 3 der 
Verordnung über die Vereinfachung des Meldewesens und über die Art der Entrichtung der Beiträge zur 
Krankenversicherung der Leistungsbezieher nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. 
Nr. 44/1988, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. Nr. 931/1994, vorgesehenen und mit 
Ausnahme der Jahre 2002 bis 2004 (mit Pauschalabgeltung auf Basis 2001) angewendeten Methode 
erfolgen. Da die bestehende Verordnung auf § 42 Abs. 1 und 2 AlVG verweist, ist keine zusätzliche 
Verfahrensregelung erforderlich. Der zuständige Krankenversicherungsträger ist demnach berechtigt, den 
jeweils abzugeltenden Betrag von den Beiträgen zur Krankenversicherung bei ihrer Abfuhr 
einzubehalten. Der Abgeltungsbetrag des jeweiligen Monates wird auf der Grundlage der Ergebnisdaten 
des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt, und aktuell in Monatszwölftel gegengerechnet. Darüber 
hinaus wird zum Ausgleich von Schwankungen im jeweiligen Folgejahr auf der Grundlage der 
Ergebnisse des vergangenen Jahres ein Gebarungsausgleich nach analoger Verfahrensweise zur 
Beitragsabrechnung vorgenommen. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die etablierten Systeme der 
Datenverarbeitung der Krankenversicherung mit geringem Anpassungsaufwand herangezogen werden 
können und keine zusätzlichen Verwaltungsschritte erforderlich sind.  
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel x+1 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

§ 1. (1) Durch die Einnahmen aus § 1. (1) Durch die Einnahmen aus 
 1. bis 5. …   1. bis 5. …  
 6. einem Beitrag des Arbeitsmarktservice an den Bund gemäß § 6 Abs. 1  6. sonstigen zur Verfügung gestellten Mitteln 
sind die Ausgaben gemäß Abs. 2 zu bestreiten. sind die Ausgaben gemäß Abs. 2 zu bestreiten. 

(2) Die Einnahmen gemäß Abs. 1 sind für folgende Ausgaben zu 
verwenden: 

(2) Die Einnahmen gemäß Abs. 1 sind für folgende Ausgaben zu 
verwenden: 

 1. bis 7. …   1. bis 7. …  
 8. für Ersatzleistungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 48 Abs. 6 

AMSG, 
 8. für Ersatzleistungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 48 Abs. 5 

AMSG, 
 9. und 10. …  9. und 10. … 
 11. für Überweisungen des Bundes an das Arbeitsmarktservice gemäß § 6 

Abs. 2 und 
 11. für Überweisungen des Bundes an das Arbeitsmarktservice gemäß § 6 

Abs. 1 und 
 12. für Überweisungen an den Ausgleichsfonds der Träger der 

Pensionsversicherung gemäß § 6 Abs. 3 und 
 12. für Überweisungen an Träger der Pensionsversicherung gemäß § 6 

Abs. 2 und 
 13. …   13. …  

(3) … (3) … 
 (4) Abgänge in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik sind vom Bund zu 

tragen. 
§ 6. (1) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 ist, soweit es die 

Vermögenslage des Arbeitsmarktservice unter Hinzurechnung der 
Kreditaufnahmemöglichkeiten gemäß § 48 AMSG zulässt, zum Ausgleich der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe zu leisten, wie in einem 
Kalenderjahr die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 11, die 
Einnahmen gemäß § 1 Abs. 1, ausgenommen Z 6, übersteigen. 

 

(2) Die Überweisungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 1 Abs. 2 
Z 11 sind zum Ausgleich der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe zu 

§ 6. (1) Die Überweisungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 1 Abs. 2 
Z 11 sind zum Ausgleich der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe zu 
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leisten, wie in einem Kalenderjahr die Einnahmen gemäß § 1 Abs. 1, 
ausgenommen Z 6, die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 11, 
übersteigen. 

leisten, in der in einem Kalenderjahr die Einnahmen gemäß § 1 Abs. 1 die 
Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 11, übersteigen. 

(3) Das Arbeitsmarktservice hat in den Jahren 2003 und 2004 aus der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik je 356 096 887 € an den beim Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger eingerichteten Ausgleichsfonds der Träger der 
Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) zur pauschalen Abgeltung der 
Aufwendungen für vorzeitige Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit zu 
überweisen. Das Arbeitsmarktservice hat ab dem Jahr 2005 aus der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik die angefallenen Aufwendungen für vorzeitige 
Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit auf der Grundlage einer entsprechenden 
Kostenrechnung jährlich im Nachhinein durch Überweisung an den beim 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger eingerichteten Ausgleichsfonds 
der Träger der Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) abzugelten. 

(2) Das Arbeitsmarktservice hat in den Jahren 2005 und 2006 unter der 
Voraussetzung, dass § 44 Abs. 1 Z 13 ASVG in der Fassung des 
Pensionsharmonisierungsgesetzes noch nicht anzuwenden ist, aus der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik je 228 000 000 € an die 
Pensionsversicherungsanstalt zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen 
für vorzeitige Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit zu überweisen. 

(4) Wenn durch die Überweisung gemäß Abs. 3 ein Abgang in der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik entsteht, ist dieser vom Bund zu tragen. 

(3) Das Arbeitsmarktservice ist berechtigt, im Jahr 2005 bis zu 
6 800 000 € und im Jahr 2006 bis zu 20 100 000 € aus den für Zwecke der 
unternehmensbezogenen Arbeitsmarktförderung nicht verwendeten Mitteln für 
Leistungen gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 zu verwenden. 

(5) Das Arbeitsmarktservice hat ab dem Jahr 2005 aus der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik für Zwecke der unternehmensbezogenen 
Arbeitsmarktförderung einen 21 801 850 € nicht übersteigenden Betrag in 
jener Höhe, um den die erforderlichen Zahlungen den Bundesvoranschlag für 
diesen Zweck überschreiten, an den Bund zu überweisen. 

(4) Das Arbeitsmarktservice hat ab dem Jahr 2007 aus der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik für Zwecke der unternehmensbezogenen 
Arbeitsmarktförderung einen 21 801 850 € nicht übersteigenden Betrag in 
jener Höhe, um den die erforderlichen Zahlungen den Bundesvoranschlag für 
diesen Zweck überschreiten, an den Bund zu überweisen. 

§ 7. (1) Der Bund bestreitet die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, 
ausgenommen Z 11, vorschussweise. Dem Bund fließen die Einnahmen gemäß 
§ 1 Abs. 1, ausgenommen Z 6, zu. 

 

(2) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 ist wie folgt zu bevorschussen: Auf 
der Grundlage des Ergebnisses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik des 1. bis 
3. Quartals ist eine Prognose des Gebarungsergebnisses des Finanzjahres zu 
erstellen und ist der voraussichtliche Beitrag in der entsprechenden Höhe zu 
bevorschussen. 

§ 7. (1) Der Bund bestreitet die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, 
ausgenommen Z 11, vorschussweise. Dem Bund fließen die Einnahmen gemäß 
§ 1 Abs. 1 zu. 

(3) Die Abgeltung der Personal- und Sachausgaben (§ 1 Abs. 2 Z 1) ist 
dem Arbeitsmarktservice vorschussweise in monatlichen Teilbeträgen jeweils 
in Höhe eines Zwölftels des entsprechenden bundesfinanzgesetzlichen 
Ansatzes jeweils bis zum Fünften des Monats zu überweisen. Am Ende eines 
Kalenderjahres ist vom Arbeitsmarktservice dem Bund unverzüglich eine 

(2) Die Abgeltung der Personal- und Sachausgaben (§ 1 Abs. 2 Z 1) ist 
dem Arbeitsmarktservice vorschussweise in monatlichen Teilbeträgen jeweils 
in Höhe eines Zwölftels des entsprechenden bundesfinanzgesetzlichen 
Ansatzes jeweils bis zum Fünften des Monats zu überweisen. Am Ende eines 
Kalenderjahres hat das Arbeitsmarktservice dem Bund unverzüglich eine 
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vorläufige Abrechnung der Personal- und Sachausgaben zu übermitteln, auf 
deren Grundlage der vorläufige Ausgleich der Verpflichtungen zwischen Bund 
und Arbeitsmarktservice zu erfolgen hat. 

vorläufige Abrechnung der Personal- und Sachausgaben zu übermitteln, auf 
deren Grundlage der vorläufige Ausgleich der Verpflichtungen zwischen Bund 
und Arbeitsmarktservice zu erfolgen hat. 

(4) Die Ersatzleistungen des Bundes an das Arbeitsmarktservice gemäß 
§ 1 Abs. 2 Z 8 sind so rechtzeitig anzuweisen, dass der zwischen dem 
Arbeitsmarktservice und dem jeweiligen Kreditgeber vereinbarte Tilgungsplan 
erfüllt werden kann. 

(3) Die Ersatzleistungen des Bundes an das Arbeitsmarktservice gemäß 
§ 1 Abs. 2 Z 8 sind so rechtzeitig anzuweisen, dass der zwischen dem 
Arbeitsmarktservice und dem jeweiligen Kreditgeber vereinbarte Tilgungsplan 
erfüllt werden kann. 

(5) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 und der Überweisungsbetrag gemäß 
§ 1 Abs. 2 Z 11 sind am Ende eines Finanzjahres im Zuge der Erstellung des 
vorläufigen Bundesrechnungsabschlusses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu 
bemessen und sodann ist unverzüglich der Gebarungsausgleich durch Tätigung 
der Überweisungen durchzuführen. Die endgültige Abrechnung der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik hat auf Grund des Bundesrechnungsabschlusses zu 
erfolgen. Diese Überweisungen sind so rechtzeitig zu leisten, dass sie nach 
dem Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, noch jenem Finanzjahr 
zugerechnet werden können, für die sie zu leisten sind. 

(4) Der Überweisungsbetrag gemäß § 1 Abs. 2 Z 11 ist am Ende eines 
Finanzjahres im Zuge der Erstellung des vorläufigen 
Bundesrechnungsabschlusses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu bemessen 
und sodann ist unverzüglich der Gebarungsausgleich durch Tätigung der 
Überweisungen durchzuführen. Die endgültige Abrechnung der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik hat auf Grund des Bundesrechnungsabschlusses zu 
erfolgen. Die Überweisungen sind so rechtzeitig zu leisten, dass sie nach dem 
Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, noch jenem Finanzjahr 
zugerechnet werden können, für die sie zu leisten sind. 

(6) Verbleibt in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik trotz Anwendung des 
§ 1 Abs. 1 Z 6 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 ein Abgang, so ist dieser zunächst 
vom Bund zu tragen und dem Bund aus künftigen Gebarungsüberschüssen zu 
ersetzen. Zu diesem Zweck ist § 1 Abs. 2 Z 11 in den Folgejahren soweit nicht 
anzuwenden, soweit die vom Bund vorläufig getragenen Abgangsbeträge aus 
den Vorjahren nicht vollständig rückerstattet sind. 

 

§ 10. (1) bis (25) … . § 10. (1) bis (25) … . 
 (26) § 1 Abs. 1 Z 6, Abs. 2 Z 8, 11 und 12 und Abs. 4, § 6 und § 7 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in 
Kraft. 

Artikel x+2 
Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

§ 1. (1) … . § 1. (1) … . 
(2) Zumutbar im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine Beschäftigung, die 

den körperlichen Fähigkeiten des Arbeitslosen angemessen ist, seine 
Gesundheit und Sittlichkeit nicht gefährdet und angemessen entlohnt ist. Bei 
der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung ist weiters auf das Alter 

(2) Bei der Beurteilung der Arbeitswilligkeit und der Zumutbarkeit einer 
Beschäftigung im Sinne des § 9 AlVG ist auf das Alter der Arbeitslosen, auf 
die noch zu erwartende Dauer der Berufstätigkeit, auf die allfällige 
Notwendigkeit zu übersiedeln oder zu pendeln sowie auf die Dauer einer 
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des Arbeitslosen, auf die noch zu erwartende Dauer der Berufstätigkeit, auf die 
allfällige Notwendigkeit zu übersiedeln oder zu pendeln sowie auf die Dauer 
einer allfälligen Arbeitsmarktausbildung Bedacht zu nehmen. Im übrigen 
finden die Bestimmungen des § 9 Abs. 3 und 4 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 sinngemäß Anwendung. 

allfälligen Arbeitsmarktausbildung Bedacht zu nehmen. 

§ 4. Die Sonderunterstützung gebührt ab dem Tag der Antragsstellung bis 
zum Anfall einer Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit - ausgenommen die Knappschaftspension - oder der 
dauernden Erwerbsunfähigkeit bzw. bis zur Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Pension aus einem der Versicherungsfälle 
des Alters - ausgenommen den Knappschaftssold - nach den in Betracht 
kommenden Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes. 

§ 4. (1) Die Sonderunterstützung gebührt ab dem Tag der Antragsstellung 
bis zum Anfall einer Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit - ausgenommen die Knappschaftspension - oder der 
dauernden Erwerbsunfähigkeit bzw. bis zur Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Pension aus einem der Versicherungsfälle 
des Alters - ausgenommen den Knappschaftssold - nach den in Betracht 
kommenden Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes. 

 (2) Waren jedoch die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Sonderunterstützung bereits ab einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag erfüllt und hat der Anspruch während dieses Samstages, Sonntages 
oder gesetzlichen Feiertages nicht gemäß § 2 geruht, so gebührt die 
Sonderunterstützung rückwirkend ab dem betreffenden Samstag, Sonntag bzw. 
gesetzlichen Feiertag, sofern der Anspruch am darauffolgenden Werktag 
geltend gemacht worden ist. 

§ 5. (1) bis (4) … . § 5. (1) bis (4) … . 
(5) Die Sonderunterstützung ist mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden 

Jahres nach Maßgabe der Bestimmungen des § 108h des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, des § 50 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. des § 46 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 
Artikel VII (Schlußbestimmungen) der 49. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 294/1990, gilt, soweit er Pensionen aus 
der Pensionsversicherung betrifft, sinngemäß auch für die 
Sonderunterstützungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 des 
Sonderunterstützungsgesetzes. 

(5) Die Sonderunterstützung ist mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres nach Maßgabe der Bestimmungen des § 108h des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, des § 50 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. des § 46 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 
Dabei ist § 617 ASVG anzuwenden. Artikel VII (Schlußbestimmungen) der 
49. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 294/1990, gilt, soweit er Pensionen aus der Pensionsversicherung betrifft, 
sinngemäß auch für die Sonderunterstützungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 des 
Sonderunterstützungsgesetzes. 

§ 7. (1) … . § 7. (1) … . 
 1. Dienstnehmer, die während ihres letzten Dienstverhältnisses bei der 

Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
krankenversichert waren, bei dieser Versicherungsanstalt, 

 1. Dienstnehmer, die während ihres letzten Dienstverhältnisses bei der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau krankenversichert 
waren, bei dieser Versicherungsanstalt, Dienstnehmer, die während 
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Dienstnehmer, die während des letzten Dienstverhältnisses bei einer 
Betriebskrankenkasse krankenversichert waren, bei dieser 
Betriebskrankenkasse, alle übrigen Dienstnehmer bei der 
Gebietskrankenkasse ihres Wohnortes versicherungszuständig sind, 

des letzten Dienstverhältnisses bei einer Betriebskrankenkasse 
krankenversichert waren, bei dieser Betriebskrankenkasse, alle 
übrigen Dienstnehmer bei der Gebietskrankenkasse ihres Wohnortes 
versicherungszuständig sind, 

 2.  der Beitrag zur Krankenversicherung 7,25 vH beträgt 
 

2.  der Beitrag zur Krankenversicherung 7,4 vH beträgt, 

(2) … . (2) … . 
(3) Abweichend von § 42 Abs. 3 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 

1977 ist der Krankenversicherungsbeitrag gemäß Abs. 1 Z 2 im Ausmaß von 
3,75 vH von der Sonderunterstützung einzubehalten. Dies gilt jedoch nicht für 
Ansprüche gemäß Art. IV Abs. 3. 

(3) Der Krankenversicherungsbeitrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist von der 
Sonderunterstützung einzubehalten. Dies gilt jedoch nicht für Ansprüche 
gemäß Art. IV Abs. 3. Das Ausmaß des einbehaltenen Beitrages beträgt bei 
Bezügen, die vor dem Jahr 2004 angefallen sind, im Jahr 2005 4,25 vH und im 
Jahr 2006 und im Jahr 2007 4,75 vH. Bei Bezügen, die im Jahr 2004 
angefallen sind, beträgt das Ausmaß des Beitrages im Jahr 2005 3,75 vH, im 
Jahr 2006 4,25 vH und im Jahr 2007 4,75 vH. Bei Bezügen, die im Jahr 2005 
oder später anfallen, beträgt der Beitrag in den Jahren 2005 und 2006 4,25 vH 
und im Jahr 2007 4,75 vH. Ab dem Jahr 2008 ist der 
Krankenversicherungsbeitrag gemäß Abs. 1 Z 2 in einem Ausmaß, das dem 
jeweils aktuellen Krankenversicherungsbeitrag für Bezieher einer Pension 
nach dem ASVG (§ 8 Abs. 1 Z 1 ASVG in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Z 1 
ASVG) entspricht, von der Sonderunterstützung einzubehalten. 

§ 8. Über Anträge auf Zuerkennung der Sonderunterstützung entscheidet 
die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues. Bei Streit über den 
Anspruch auf Sonderunterstützung oder ihre Höhe sind die Bestimmungen 
über das Verfahren in Leistungssachen nach dem siebenten Teil Abschnitt II 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sinngemäß anzuwenden.  

§ 8. Über Anträge auf Zuerkennung der Sonderunterstützung entscheidet 
die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau. Bei Streit über den 
Anspruch auf Sonderunterstützung oder ihre Höhe sind die Bestimmungen 
über das Verfahren in Leistungssachen nach dem siebenten Teil Abschnitt II 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sinngemäß anzuwenden.  

§ 9. Die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues hat die 
gemäß § 44 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 zuständige regionale 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei Erfüllung der übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen, allenfalls mit Ausnahme der Wartezeit, gemäß § 1 
um Mitteilung zu ersuchen, ob das Arbeitsmarktservice dem Antragsteller eine 
zumutbare Beschäftigung (§ 1 Abs. 2) vermitteln kann. Das 
Arbeitsmarktservice hat die Anfrage unverzüglich zu beantworten und den 
Antragsteller, wenn es ihm auch unter weitestmöglichem Einsatz von 
Förderungsmaßnahmen keine zumutbare Beschäftigung vermitteln kann, zur 
Arbeitsvermittlung vorzumerken. 

§ 9. Die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau hat die 
gemäß § 44 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 zuständige regionale 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei Erfüllung der übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen, allenfalls mit Ausnahme der Wartezeit, gemäß § 1 
um Mitteilung zu ersuchen, ob das Arbeitsmarktservice dem Antragsteller eine 
zumutbare Beschäftigung (§ 1 Abs. 2) vermitteln kann. Das 
Arbeitsmarktservice hat die Anfrage unverzüglich zu beantworten und den 
Antragsteller, wenn es ihm auch unter weitestmöglichem Einsatz von 
Förderungsmaßnahmen keine zumutbare Beschäftigung vermitteln kann, zur 
Arbeitsvermittlung vorzumerken. 

§ 10. (1) Das Arbeitsmarktservice hat für Bezieher von § 10. (1) Das Arbeitsmarktservice hat für Bezieher von 

222/ME XXII. GP - Entwurf elektronisch übermittelt 15 von 21

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



10 von 15 

C:\Windows\System32\Fabasoft\DOCDIR\{Services}\W3WP\msh.tmp 

Sonderunterstützung bei Vorliegen einer im Sinne des § 1 Abs. 2 zumutbaren 
Beschäftigungsmöglichkeit eine Kontrollmeldung gemäß § 49 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 vorzuschreiben. Das 
Arbeitsmarktservice hat die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues unverzüglich zu verständigen, wenn ein Bezieher von 
Sonderunterstützung eine Kontrollmeldung versäumt oder sich weigert, eine 
zumutbare Beschäftigung anzunehmen, oder die Annahme einer derartigen 
Beschäftigung vereitelt. 

Sonderunterstützung bei Vorliegen einer im Sinne des § 1 Abs. 2 zumutbaren 
Beschäftigungsmöglichkeit eine Kontrollmeldung gemäß § 49 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 vorzuschreiben. Das 
Arbeitsmarktservice hat die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und 
Bergbau unverzüglich zu verständigen, wenn ein Bezieher von 
Sonderunterstützung eine Kontrollmeldung versäumt oder sich weigert, eine 
zumutbare Beschäftigung anzunehmen, oder die Annahme einer derartigen 
Beschäftigung vereitelt. 

(2) und (3) … . (2) und (3) … . 
§ 11. Personen, die Sonderunterstützung beantragt haben und hiefür mit 

Ausnahme der Wartezeit gemäß § 1 Abs. 1 die Voraussetzungen erfüllen, ist 
von der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues bis zur 
Leistungsfeststellung ein Vorschuß gemäß § 368 Abs. 2 ASVG zu gewähren. 
Dieser Vorschuß ist auf die später gewährte Sonderunterstützung anzurechnen. 

§ 11. Personen, die Sonderunterstützung beantragt haben und hiefür mit 
Ausnahme der Wartezeit gemäß § 1 Abs. 1 die Voraussetzungen erfüllen, ist 
von der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau bis zur 
Leistungsfeststellung ein Vorschuß gemäß § 368 Abs. 2 ASVG zu gewähren. 
Dieser Vorschuß ist auf die später gewährte Sonderunterstützung anzurechnen. 

§ 12. (1) Der Bund hat der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) die in der 
nach den Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger zu 
erstellenden gesonderten Erfolgsrechnung nachgewiesenen Aufwendungen für 
die Sonderunterstützung, die Zustellgebühren, den entsprechenden Anteil an 
den Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen nach 
diesem Bundesgesetz zu ersetzen. Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen 
können pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe des festgesetzten 
Pauschalbetrages ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat den Pauschalbetrag im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger festzusetzen. 

§ 12. (1) Der Bund hat der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und 
Bergbau aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) die in der 
nach den Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger zu 
erstellenden gesonderten Erfolgsrechnung nachgewiesenen Aufwendungen für 
die Sonderunterstützung, die Zustellgebühren, den entsprechenden Anteil an 
den Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen nach 
diesem Bundesgesetz zu ersetzen. Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen 
können pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe des festgesetzten 
Pauschalbetrages ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat den Pauschalbetrag im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger festzusetzen. 

(2) Der Bund hat der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues den gemäß Abs. 1 gebührenden Kostenersatz jeweils monatlich in 
der Höhe der zu erwartenden anteiligen Aufwendungen zu bevorschussen. 

(2) Der Bund hat der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
den gemäß Abs. 1 gebührenden Kostenersatz jeweils monatlich in der Höhe 
der zu erwartenden anteiligen Aufwendungen zu bevorschussen. 

§ 13. Die §§ 8, 9 Abs. 1, 11, 12, 17 Abs. 2 und 22 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 13. Die §§ 8, 9, 10, 11, 12, 21a und 22 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes die Sonderunterstützung tritt. Bei der 
Anrechnung von Einkommen aus einer vorübergehenden Beschäftigung sind 
Sonderzahlungen von der Anrechnung ausgenommen. 
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Art. V. (1) bis (16) ... . Art. V. (1) bis (16) ... . 
 (17) Die §§ 1 Abs. 2, 4, 5 Abs. 5, 7 Abs. 1 Z 1, 8, 9, 10 Abs. 1, 11, 12 

Abs. 1 und 2 und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 
treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 

Artikel x+3 
Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

ABSCHNITT IV 
Betriebsentsandte Ausländer 

Voraussetzungen für die Beschäftigung; Entsendebewilligung 
§ 18. (1) … . 

ABSCHNITT IV 
Betriebsentsandte Ausländer 

Voraussetzungen für die Beschäftigung; Entsendebewilligung 
§ 18. (1) … . 

 

(2) … . (2) … .  

(3) Für Ausländer, die von ihrem ausländischen Arbeitgeber im Rahmen 
eines Joint Venture und auf der Grundlage eines betrieblichen 
Schulungsprogramms nicht länger als sechs Monate zur betrieblichen 
Einschulung in einen Betrieb mit Betriebssitz im Bundesgebiet entsandt werden, 
ist keine Entsendebewilligung erforderlich. Die Schulungsmaßnahme ist jedoch 
vom Inhaber des inländischen Schulungsbetriebes spätestens zwei Wochen vor 
Beginn der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice unter 
Nachweis des Joint Venture-Vertrages und des Schulungsprogramms, in dem 
Zielsetzungen, Maßnahmen und Dauer der Schulung angegeben sind, 
anzuzeigen. Die regionale Geschäftsstelle hat binnen zwei Wochen eine 
Anzeigebestätigung auszustellen. Die betriebliche Einschulung darf erst nach 
Vorliegen der Anzeigebestätigung begonnen werden.  

(3) Für Ausländer, die 
 1. von ihrem ausländischen Arbeitgeber im Rahmen eines Joint Venture 

und auf der Grundlage eines betrieblichen Schulungsprogramms nicht 
länger als sechs Monate zur betrieblichen Einschulung in einen Betrieb 
mit Betriebssitz im Bundesgebiet oder 

 2. im Rahmen eines international tätigen Konzerns auf Basis eines 
qualifizierten konzerninternen Aus- und Weiterbildungsprogramms von 
einem ausländischen Konzernunternehmen nicht länger als 50 Wochen 
in das Headquarter im Bundesgebiet 

entsandt werden, ist keine Entsendebewilligung oder Beschäftigungsbewilligung 
erforderlich. Die Schulungs- bzw. Aus- und Weiterbildungsmaßnahme ist 
spätestens zwei Wochen vor Beginn vom Inhaber des inländischen 
Schulungsbetriebes (Z 1) bzw. vom Headquarter (Z 2) der zuständigen 
regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice unter Nachweis des Joint 
Venture-Vertrages und des Schulungsprogramms bzw. des Aus- und 
Weiterbildungsprogramms, in dem Zielsetzungen, Maßnahmen und Dauer der 
Schulung bzw. Ausbildung angegeben sind, anzuzeigen. Die regionale 
Geschäftsstelle hat binnen zwei Wochen eine Anzeigebestätigung auszustellen. 
Die Einschulung bzw. Aus- und Weiterbildung darf erst nach Vorliegen der 
Anzeigebestätigung begonnen werden. 
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(4) bis (16) … . (4) bis (16) … . 
§ 34 (1) bis (26) … . § 34 (1) bis (26) … . 

(27) § 18 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 
tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden, die sich 
nach dem 31. Dezember 2004 ereignen. 

Artikel x+4 
Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

§ 35. (1) und (2) …  § 35. (1) und (2) …  
(3) Für die Kranken- und Unfallversicherung der Bezieher einer Beihilfe 

zur Deckung des Lebensunterhaltes gelten die §§ 40 bis 43 AlVG mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Bezieher von Leistungen nach dem AlVG die 
Bezieher der Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes und an die Stelle der 
bezogenen Leistung die bezogene Beihilfe treten und die Aufwendungen der 
Träger der Krankenversicherung im Jahr 2004 durch einen 
Krankenversicherungsbeitrag in der Höhe von 18,2 vH der bezogenen 
Leistung abzugelten sind. 

(3) Für die Kranken- und Unfallversicherung der Bezieher einer Beihilfe 
zur Deckung des Lebensunterhaltes gelten die §§ 40 bis 43 AlVG mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Bezieher von Leistungen nach dem AlVG die 
Bezieher der Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes und an die Stelle der 
bezogenen Leistung die bezogene Beihilfe treten und die Aufwendungen der 
Träger der Krankenversicherung durch einen Krankenversicherungsbeitrag in 
der Höhe von 18,2 vH der bezogenen Leistung abzugelten sind 

(4) In der Pensionsversicherung gelten Zeiten des Bezuges einer Beihilfe 
zur Deckung des Lebensunterhaltes als Ersatzzeiten im Sinne des § 227 Abs. 1 
Z 5 ASVG. 

 

§ 48. (1) Das Arbeitsmarktservice darf über Beschluß des 
Verwaltungsrates mit Zustimmung des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Kredite 
aufnehmen, wenn 

§ 48. (1) Das Arbeitsmarktservice darf über Beschluss des 
Verwaltungsrates mit Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Kredite 
aufnehmen, wenn die Sicherung der Aufwendungen gemäß § 41 Abs. 1 
kurzfristig und vorübergehend die Zuführung zusätzlicher Mittel erfordert.  

 1. in einem Kalenderjahr voraussichtlich ein Beitrag an die Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 in Verbindung mit § 6 
Abs. 4 des Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes fällig wird, der 
durch verfügbare Mittel der Arbeitsmarktrücklage (§ 50) nicht gedeckt 
ist, oder 

 

 2. die Sicherung der Aufwendungen gemäß § 41 Abs. 1 kurzfristig und 
vorübergehend die Zuführung zusätzlicher Mittel erfordert. 

 

(2) Der Gesamtrahmen jeweils aushaftender Kredite gemäß Abs. 1 Z 1 
darf 20 vH der voraussichtlichen Einnahmen des Bundes aus 
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Arbeitslosenversicherungsbeiträgen (§ 1 Abs. 1 Z 1 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes) des jeweiligen Budgetjahres nicht 
übersteigen. 

(3) Kredite gemäß Abs. 1 Z 2 sind jährlich spätestens anläßlich der 
vorläufigen Abrechnung gemäß § 7 Abs. 3 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes zu tilgen.  

(2) Kredite gemäß Abs. 1 sind jährlich spätestens anläßlich der 
vorläufigen Abrechnung gemäß § 7 Abs. 2 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes zu tilgen. 

(4) Das Arbeitsmarktservice hat sich bei Kreditaufnahmen gemäß Abs. 1 
der Bundesfinanzierungsagentur zu bedienen. 

(3) Das Arbeitsmarktservice hat sich bei Kreditaufnahmen gemäß Abs. 1 
der Bundesfinanzierungsagentur zu bedienen. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, Haftungen des 
Bundes für gemäß Abs. 1 aufgenommene Kredite nach Maßgabe des jeweils 
geltenden Bundesfinanzgesetzes zu übernehmen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, Haftungen des 
Bundes für gemäß Abs. 1 aufgenommene Kredite nach Maßgabe des jeweils 
geltenden Bundesfinanzgesetzes zu übernehmen. 

(6) Die durch Kreditaufnahme entstehenden Kosten, wie Zinsen, 
Kreditvertrags- und Kontoführungsgebühren und sonstige Spesen sowie die 
Tilgung sind dem Arbeitsmarktservice vom Bund zu Lasten der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik (§ 1 Abs. 2 Z 8 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes) zu ersetzen. 

(5) Die durch Kreditaufnahme entstehenden Kosten, wie Zinsen, 
Kreditvertrags- und Kontoführungsgebühren und sonstige Spesen sowie die 
Tilgung sind dem Arbeitsmarktservice vom Bund zu Lasten der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik (§ 1 Abs. 2 Z 8 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes) zu ersetzen. 

§ 49. (1) …  § 49. (1) …  
(2) Ebenso ist das Arbeitsmarktservice berechtigt, im Falle von 

Kreditaufnahmen gemäß § 48 Abs. 1 Z 1 den Ersatzanspruch gegen den Bund 
gemäß § 48 Abs. 6 in voller Höhe der aushaftenden Kreditschuld zu aktivieren. 

(2) Ebenso ist das Arbeitsmarktservice berechtigt, im Falle von 
Kreditaufnahmen gemäß § 48 Abs. 1 Z 1 den Ersatzanspruch gegen den Bund 
gemäß § 48 Abs. 5 in voller Höhe der aushaftenden Kreditschuld zu aktivieren. 

§ 78. (1) bis (16) ...  § 78. (1) bis (16) ...  
 (17) § 35, § 48 und § 49 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 

Artikel x+5 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

§ 3. (1) und (2) …  § 3. (1) und (2) …  
(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann durch Verordnung 
Personengruppen von österreichischen Staatsbürgern, die im Interesse 
Österreichs Hilfe im Ausland leisten, zur freiwilligen Selbstversicherung in der 
Arbeitslosenversicherung zulassen. Die Selbstversicherung beginnt mit 
Antragstellung, frühestens ab Beginn der Tätigkeit, und endet mit Ende der 
Tätigkeit. Für die freiwillige Selbstversicherung in der 

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann durch Verordnung 
Personengruppen von österreichischen Staatsbürgern, die im Interesse 
Österreichs Hilfe im Ausland leisten, zur freiwilligen Selbstversicherung in der 
Arbeitslosenversicherung zulassen. Die Selbstversicherung beginnt mit 
Antragstellung, frühestens ab Beginn der Tätigkeit, und endet mit Ende der 
Tätigkeit. Für die freiwillige Selbstversicherung in der 
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Arbeitslosenversicherung ist die für das Land Wien bestehende 
Gebietskrankenkasse örtlich zuständig. Hinsichtlich des 
Arbeitslosenversicherungsbeitrages gelten die §§ 2 bis 4 des 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes (AMPFG), BGBl. Nr. 315/1994. 
Liegt kein Entgelt im Sinne des § 49 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes vor, so ist als täglicher Arbeitsverdienst der 
dreifache Betrag des im § 44 Abs. 6 lit. b des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes angeführten Betrages als Berechnungs- und 
Beitragsgrundlage (§ 21 und § 2 Abs. 1 und 2 AMPFG) anzunehmen. 

Arbeitslosenversicherung ist die für das Land Wien bestehende 
Gebietskrankenkasse örtlich zuständig. Hinsichtlich des 
Arbeitslosenversicherungsbeitrages gelten die §§ 2 bis 4 des 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes (AMPFG), BGBl. Nr. 315/1994. 
Liegt kein Entgelt im Sinne des § 49 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes vor, so ist als täglicher Arbeitsverdienst der 
dreifache Betrag des im § 44 Abs. 6 lit. c des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes angeführten Betrages als Berechnungs- und 
Beitragsgrundlage (§ 21 und § 2 Abs. 1 und 2 AMPFG) anzunehmen. 

§ 40. (1) ...  § 40. (1) ...  
(2) Abweichend von Abs. 1 sind während der Bezugsdauer von 
Arbeitslosengeld gemäß § 18 Abs. 2 lit. b oder c und eines auf diesem 
Arbeitslosengeldbezug beruhenden Notstandshilfebezuges sowie während der 
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld gemäß § 18 Abs. 5 Bezieher, die während 
ihres letzten anspruchsbegründenden Dienstverhältnisses bei der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues krankenversichert waren, 
bei dieser Versicherungsanstalt, Bezieher, die während des letzten 
anspruchsbegründenden Dienstverhältnisses bei einer Betriebskrankenkasse 
krankenversichert waren, bei dieser Betriebskrankenkasse krankenversichert. 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind während der Bezugsdauer von 
Arbeitslosengeld gemäß § 18 Abs. 2 lit. b oder c und eines auf diesem 
Arbeitslosengeldbezug beruhenden Notstandshilfebezuges sowie während der 
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld gemäß § 18 Abs. 5 Bezieher, die während 
ihres letzten anspruchsbegründenden Dienstverhältnisses bei der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau krankenversichert waren, 
bei dieser Versicherungsanstalt, Bezieher, die während des letzten 
anspruchsbegründenden Dienstverhältnisses bei einer Betriebskrankenkasse 
krankenversichert waren, bei dieser Betriebskrankenkasse krankenversichert. 

(3) ...  (3) ...  
§ 42. (1) Zur Abgeltung der Aufwendungen der Träger der 
Krankenversicherung für Leistungsbezieher nach diesem Bundesgesetz ist in 
den Jahren 2002 bis 2004 jeweils ein Pauschalbetrag in der Höhe der Summe 
der im Jahr 2001 für Bezieher von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und 
Weiterbildungsgeld entrichteten Krankenversicherungsbeiträge einschließlich 
der für das Jahr 2001 zu entrichtenden Beträge gemäß § 43a Abs. 1 und 2 zu 
leisten. § 43a ist für diesen Zeitraum nicht anzuwenden. 

§ 42. (1) Die Aufwendungen der Träger der Krankenversicherung für an 
Leistungsbezieher nach diesem Bundesgesetz zu erbringende Leistungen sind 
durch einen Krankenversicherungsbeitrag in der Höhe von 7,4 vH der 
bezogenen Leistung (Beihilfe) abzugelten. 

(2) Die Aufwendungen der Träger der Krankenversicherung für 
Leistungsbezieher nach diesem Bundesgesetz sind ab dem Jahr 2005 durch 
einen Krankenversicherungsbeitrag in der Höhe von 7,3 vH der bezogenen 
Leistung abzugelten. 

(2) Überdies sind die Aufwendungen der Träger der Krankenversicherung 
für an Leistungsbezieher nach diesem Bundesgesetz zu erbringende 
Leistungen für Krankengeld vom 4. bis 56. Krankenstandstag pro 
Krankenstandsfall abzugelten. Die Abgeltung hat monatlich gemeinsam mit 
dem Krankenversicherungsbeitrag auf der Grundlage der Anzahl der 
entsprechenden Krankenstandstage und der durchschnittlichen Höhe der 
Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres in der Höhe eines Zwölftels der 
entsprechenden Jahresaufwendungen zu erfolgen. Nach Vorliegen der Anzahl 
der entsprechenden Krankenstandstage und der durchschnittlichen Höhe der 
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Leistungen des jeweiligen Vorjahres ist der Differenzbetrag zwischen 
geleisteter und auf Grund der Jahresdaten ermittelter Höhe der Abgeltung im 
zweiten Quartal des laufenden Jahres auszugleichen.  

 
 

(3) und (4) ...  (3) und (4) ...  
§ 43a. (1) …  § 43a. (1) …  
 1. …   1. …  
 2. tägliche Beitragsgrundlage gemäß § 44 Abs. 6 lit. b des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und 

 2. tägliche Beitragsgrundlage gemäß § 44 Abs. 6 lit. c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und 

 3. … .  3. … . 
(2) …  (2) …  
§ 79. (1) bis (78) … . § 79. (1) bis (78) … . 
 (79) Die §§ 3 Abs. 3, 40 Abs. 2, § 41 Abs. 1 und 2 und 43a Abs. 1 Z 2 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in 
Kraft. 
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